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(57) Zusammenfassung: Es ist ein Sensor (1) zum quantita-
tiven Nachweis eines Analyten in einer Probe (7) offenbart.
Der Sensor (1) umfasst ein Medium (3) mit einem Farbstoff
(2), welcher ein optisches Verhalten aufweist, das innerhalb
des Sensors (1) durch den Analyten beeinflussbar ist. Der
Sensor (1) weist eine Osmolalität im Medium (3) auf, welche
größer ist als eine vorgegebene maximale Probenosmolali-
tät, für welche der Sensor (1) vorgesehen ist. Das Medium
(3) befindet sich innerhalb des Sensors (1) in mindestens
einem Hohlfaserabschnitt (4). Durch das Zusammenwirken
des mindestens einen Hohlfaserabschnitts (4), welcher ein
Anschwellen des Mediums (3) mechanisch behindert, und
der vorgegebenen Osmolalität im Medium (3) ergibt sich eine
verringerte Querempfindlichkeit des Sensors (1) hinsichtlich
der Probenosmolalität. Ferner ist ein Verfahren zur Herstel-
lung eines erfindungsgemäßen Sensors (1) offenbart. Min-
destens eine Hohlfaser (5) wird dabei mit den Farbstoff (2)
enthaltendem Medium (3) befüllt und in Hohlfaserabschnitte
(4) zerteilt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sensor zum quan-
titativen Nachweis eines Analyten in einer Probe, bei
dem ein optisches Verhalten wenigstens eines Farb-
stoffs zum quantitativen Nachweis des Analyten ge-
nutzt wird. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung eines solchen Sensors.

[0002] Die Übersetzung DE 694 30 003 T2 der euro-
päischen Patentschrift EP 0 731 664 B1 zur interna-
tionalen Anmeldung PCT/US94/12146 offenbart ei-
nen Sensor mit einem in einer wässrigen Phase ent-
haltenen Indikatorfarbstoff. Der Farbstoff kann sich
in einer an Teilchen ad- oder in Teilchen absorbier-
ten Flüssigkeit befinden, die Teilchen ihrerseits sind
dabei in ein gas- und lichtdurchlässiges polymeres
Material eingebettet, welches kein flüssiges Wasser
durchlässt. Die wässrige Phase kann auch in Mi-
krokammern eingeschlossen sein. Ferner kann die
wässrige Phase einen Puffer enthalten sowie Salze
zur Einstellung einer gewünschten Osmolarität.

[0003] Die internationale Veröffentlichung
WO 00/26655 A1 der internationalen Anmeldung
PCT/US99/25506 offenbart einen Farbstoff, der in ei-
ner Vertiefung einer Sensormembran eingeschlos-
sen ist. Eine perforierte Metallscheibe ist unter der
Sensormembran angeordnet, um ein Anschwellen
der Farbstoffschicht zu verhindern.

[0004] Die deutsche Übersetzung DE 692 19 061 T2
der europäischen Patentschrift EP 0 539 175 B1
beschreibt unter anderem die Imprägnierung eines
Trägers mit einer Reagenzzusammensetzung. Die-
se enthält einen Puffer und kann als Bindemittel z.B.
Cellulose, Gummi arabicum oder Polyvinylpyrrolidon
enthalten.

[0005] Die deutsche Übersetzung DE 696 12 017 T2
der europäischen Patentschrift EP 0 873 517 B1
zur internationalen Anmeldung PCT/US96/16469 be-
schreibt eine wässrige Phase mit Indikator und Puf-
fer, welche sich in einer zweiten hydrophoben Phase
befindet. Dabei kann diese Emulsion Feuchthaltemit-
tel enthalten. Die wässrige Phase befindet sich in Mi-
krokompartimenten. Es können Substanzen zugege-
ben werden, welche den osmotischen Druck regeln.

[0006] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 2 134 910 betrifft einen Farbstoff zum Anfärben
weißer Blutzellen sowie ein Verfahren zur analyti-
schen Bestimmung von weißen Blutzellen im Blut. Ei-
ne wässrige Lösung mit einem Farbstoff wird mit ei-
ner Blutprobe versetzt. Dabei enthält die wässrige Lö-
sung Zusatzstoffe, um einen pH-Wert und eine Os-
molalität innerhalb der normalen Bereiche für men-
schliches Blutplasma zu halten.

[0007] Die internationale Veröffentlichung
WO 2009/140559 A1 zur internationalen Anmeldung
PCT/US2009/044048 offenbart ein Sensorelement
mit Schichtstruktur. Ein Indikator ist dabei an eine
poröse Stützmembran gebunden, welche auf einem
Polymersubstrat angeordnet ist. Die Stützmembran
kann auch aus Plastikgewebe bestehen.

[0008] Die US-Veröffentlichung US 2004/171094 A1
betrifft einen in hydrophobe Polymerteilchen einge-
schlossenen Farbstoff mit analytabhängiger Phos-
phoreszenz. Die Teilchen können ihrerseits in eine
Schicht oder Matrix eingebettet sein, welche was-
seraufnehmend sein und bei Wasseraufnahme an-
schwellen kann.

[0009] Die US-Veröffentlichung US 2008/215254 A1
beschreibt Sensoren, welche aus einer oder mehre-
ren auf einem transparenten Träger angeordneten
Schichten bestehen. Die Schichten können aus ei-
nem Polymer bestehen und beispielsweise in den
Kavitäten einer Mikrotiterplatte oder am Ende eines
Lichtleiters angeordnet werden.

[0010] Optische Sensoren zur Detektion saurer
oder basischer Gase, zum Beispiel Ammoniak oder
Schwefeldioxid, in gasförmigen Proben oder in Flüs-
sigkeiten gelöst, sind hinlänglich bekannt. Diese Sen-
soren verfügen über einen Farbstoff mit einem op-
tischen Verhalten, das durch das nachzuweisende
Gas beeinflusst wird, oftmals indirekt, etwa über ei-
ne Änderung des pH-Werts einer den Farbstoff ent-
haltenden Pufferlösung. In der Regel ist die Pufferlö-
sung mit dem Farbstoff von der zu untersuchenden
Probe durch ein gaspermeables Material, zum Bei-
spiel ein gaspermeables Polymer, getrennt. Gelangt
nun Wasser aus der Probe in die Pufferlösung, weil
das gaspermeable Material selbst wasseraufnahme-
fähig ist und Wasser dann aus dem gaspermeablen
Material in die Pufferlösung gelangt, oder weil Was-
ser in Form von Dampf durch das gaspermeable Ma-
terial in die Pufferlösung diffundiert, so ändert sich
die Konzentration des Puffers und damit der pH-Wert.
Dadurch ergeben sich Bedingungen im Sensor, wel-
che nicht mehr der Kalibrierung des Sensors entspre-
chen. Da der Wassertransport in die Pufferlösung von
den Osmolalitäten der Pufferlösung und der Probe
bestimmt wird, resultiert eine Osmolalitätsqueremp-
findlichkeit des Sensors. Diese ist vor allem dann pro-
blematisch, wenn sich die Osmolalität der Probe über
die Zeitdauer einer Messung ändert. Diese Proble-
matik tritt beispielsweise im Biotechnologie-Bereich
auf, hier werden Sensoren der beschriebenen Art zur
Überwachung von Bioprozessen, etwa Fermentatio-
nen oder Zellkultivierungen eingesetzt. Auch im me-
dizinischen Bereich, bei online oder offline Messun-
gen in Blut, Urin oder Geweben, können starke Än-
derungen der Osmolalität auftreten, welche bei den
beschriebenen Sensoren nach dem Stand der Tech-
nik zu großen Messfehlern führen.
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[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Sensor
bereitzustellen, der eine gegenüber dem Stand der
Technik verringerte Osmolalitätsquerempfindlichkeit
aufweist, und dessen Kalibrierung somit von der Os-
molalität der Probe weitgehend unabhängig ist.

[0012] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Sen-
sor gemäß Anspruch 1.

[0013] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es,
ein Verfahren anzugeben, mit dem ein Sensor herge-
stellt werden kann, der eine gegenüber dem Stand
der Technik verringerte Osmolalitätsquerempfindlich-
keit aufweist, und dessen Kalibrierung somit von der
Osmolalität der Probe weitgehend unabhängig ist.

[0014] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren gemäß Anspruch 16.

[0015] Der erfindungsgemäße Sensor zum quanti-
tativen Nachweis eines Analyten in einer Probe um-
fasst wenigstens einen Farbstoff, der ein optisches
Verhalten aufweist, welches innerhalb des Sensors
durch den Analyten beeinflussbar ist, welches also di-
rekt oder, bedingt durch die Ausgestaltung des Sen-
sors, indirekt von dem Analyten abhängt. Dies bedeu-
tet, aus dem optischen Verhalten des wenigstens ei-
nen Farbstoffs kann quantitativ auf den Analyten ge-
schlossen werden, es kann also beispielsweise ei-
ne Konzentration oder ein Partialdruck für den Analy-
ten ermittelt werden. Hierzu wird vorteilhaft eine Kali-
brierung des Sensors verwendet. Unter quantitativem
Nachweis des Analyten wird verstanden, dass ein
Wert für die Konzentration oder den Partialdruck des
Analyten bis auf fachübliche Fehlergrenzen bestimmt
wird, aber auch, dass lediglich festgestellt wird, dass
die Konzentration oder der Partialdruck des Analyten
innerhalb eines vorgegebenen Bereichs liegen; der
vorgegebene Bereich kann dabei eine Untergrenze
und eine Obergrenze, oder nur entweder eine Unter-
grenze oder eine Obergrenze haben.

[0016] Ferner umfasst der erfindungsgemäße Sen-
sor ein Medium, in welchem der wenigstens eine
Farbstoff enthalten ist; das Medium kann beispiels-
weise eine Flüssigkeit umfassen, in welcher der we-
nigstens eine Farbstoff gelöst ist; je nach Ausfüh-
rungsform kann das Medium weitere Komponenten
beinhalten, wie im Weiteren noch dargelegt wird.

[0017] Erfindungsgemäß umfasst der Sensor min-
destens einen Hohlfaserabschnitt, in dessen Inne-
rem sich das Medium mit dem Farbstoff befindet,
und ebenso erfindungsgemäß ist im Medium eine Os-
molalität gegeben, welche größer ist als eine vorge-
gebene maximale Probenosmolalität, für welche eine
Verwendung des Sensors vorgesehen ist. Für Pro-
ben mit einer Osmolalität größer als diese maximale
Probenosmolalität sollte der erfindungsgemäße Sen-
sor nicht eingesetzt werden, da die Messergebnis-

se in solch einem Fall nicht verlässlich wären. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform umfasst der Sen-
sor eine Vielzahl von Hohlfaserabschnitten, in deren
Innerem sich das Medium befindet.

[0018] Der mindestens eine Hohlfaserabschnitt be-
wirkt eine mechanische Einschränkung einer Volu-
menveränderung des Mediums. Durch die Kombina-
tion dieser mechanischen Einschränkung mit der ge-
gebenen Osmolalität im Medium ergibt sich eine de-
finierte Aufnahme von Lösungsmittel, beispielsweise
Wasser, in das Medium, wenn der Sensor mit einer
Probe in Kontakt gebracht wird, in welcher der Analyt,
also der nachzuweisende Stoff, in dem Lösungsmittel
gelöst ist. Für gasförmige Proben kann entsprechend
Wasser in Form von in der Probe enthaltenem Was-
serdampf in den Sensor gelangen, und es ergibt sich
analog eine definierte Aufnahme von Wasser. Solan-
ge die Osmolalität im Medium größer ist als in der
Probe, wirkt der osmotische Druck auf ein Einströmen
des Lösungsmittels in das Medium hin. Dieser Zu-
strom von Lösungsmittel würde zu einem Anschwel-
len des Mediums führen. Durch den mindestens ei-
nen Hohlfaserabschnitt ist die Volumenveränderung
des Mediums, also insbesondere ein Anschwellen,
aber scharf begrenzt; dadurch ist auch die Aufnah-
me von Lösungsmittel in das Medium klar begrenzt.
In der Folge ergibt sich für einen gegebenen Sensor
eine definierte Aufnahme von Lösungsmittel in das
Medium, unabhängig von der Osmolalität der Probe,
solange die Osmolalität der Probe geringer als die
Osmolalität im Medium ist. Diese definierte Aufnah-
me von Lösungsmittel kann bei der Kalibrierung des
Sensors berücksichtigt werden. Damit wird eine Kali-
brierung des Sensors unabhängig von der Osmolali-
tät der Probe, in welcher der Sensor eingesetzt wird,
solange die Osmolalität der Probe geringer als die
Osmolalität im Medium ist.

[0019] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Sensors ist der wenigstens eine Farbstoff mit
einer Pufferlösung vermischt, die dann als Teil des
Mediums anzusehen ist. Dies findet vor allem bei je-
nen Sensoren Anwendung, bei denen die Sensorwir-
kung auf einem pH-Wert-abhängigen optischen Ver-
halten des wenigstens einen Farbstoffs beruht, und
der Analyt eine pH-Wert-Änderung im Medium be-
wirkt.

[0020] Die Osmolalität im Medium kann bei der Her-
stellung des Sensors durch Zusatz wenigstens einer
Substanz zum Medium eingestellt werden. In Aus-
führungsformen kann die wenigstens eine Substanz
mit dem wenigstens einen Farbstoff vermischt wer-
den. Als Substanzen zur Einstellung der Osmolali-
tät im Medium können beispielsweise Salze, etwa
NaCl oder KCl, Polyelektrolyte oder Neutralmolekü-
le wie zum Beispiel Zucker, etwa Glucose, Fructo-
se, Mannose, Saccharose, verwendet werden. Auch
diese zugesetzten Substanzen sind als Teil des Me-
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diums anzusehen. Wichtig ist hierbei selbstverständ-
lich, dass die zugesetzten Substanzen den quantita-
tiven Nachweis des Analyten nicht stören.

[0021] Das optische Verhalten des Farbstoffs, wel-
ches zum quantitativen Nachweis eines Analyten ge-
nutzt wird, kann beispielsweise eine Lumineszenz
sein, wobei Lumineszenz mindestens Phosphores-
zenz und Fluoreszenz umfasst. Ebenso kann eine
Lichtreflektion oder Lichtabsorption zum quantitati-
ven Nachweis des Analyten genutzt werden. Eine
weitere Möglichkeit ist, eine Farbe des Farbstoffs zu
nutzen. Dabei zeigen jeweils die Farbe des Farb-
stoffs, die Lichtreflektion oder -absorption, oder die
Lumineszenz eine Abhängigkeit von dem Analyten.
Diese Abhängigkeit kann im Falle einer Lumineszenz
darin bestehen, dass eine Relaxationszeit der Lumi-
neszenz, es kann sich hierbei um eine Relaxations-
zeit für die Intensität der Lumineszenz oder für ei-
ne Polarisation der Lumineszenz handeln, von dem
Analyten abhängt. Ebenso ist es denkbar, dass In-
tensität oder Wellenlänge des auftretenden Lumines-
zenzlichts von dem Analyten abhängen. Im Falle ei-
ner Farbe kann der Farbstoff je nach Konzentrati-
on oder Partialdruck des Analyten eine andere Far-
be annehmen. Im Falle von Lichtreflektion oder -ab-
sorption kann sich die Reflektivität beziehungsweise
der Absorptionsgrad einer den Farbstoff enthalten-
den Schicht für bestimmte Lichtwellenlängen in Ab-
hängigkeit vom Analyten ändern. Es kann auch mehr
als eine Art optisches Verhalten für die Messung aus-
genutzt werden, etwa eine Relaxationszeit der Lu-
mineszenz und ein Absorptionsverhalten. Zu diesem
Zweck kann mehr als ein Farbstoff verwendet wer-
den, so dass etwa das Lumineszenzverhalten eines
ersten Farbstoffs und das Absorptionsverhalten ei-
nes zweiten Farbstoffs ausgewertet werden, um ei-
nen Analyten quantitativ zu bestimmen. Bei Verwen-
dung mehr als eines Farbstoffs kann auch die Effi-
zienz strahlungsloser Energieübertragung zwischen
den Farbstoffen, beispielsweise der Förster-Reso-
nanzenergietransfer, soweit diese Effizienz quantita-
tiv vom Analyten abhängt, zur quantitativen Bestim-
mung des Analyten genutzt werden.

[0022] Die Abhängigkeit des optischen Verhaltens
vom Analyten kann aus einer direkten Wechselwir-
kung zwischen dem Analyten und dem wenigstens
einen Farbstoff resultieren, etwa einem Energieaus-
tausch oder einer chemischen Reaktion zwischen
Molekülen des Farbstoffs und des Analyten, oder aus
einer indirekten Wechselwirkung über dem Farbstoff
zugesetzte Substanzen.Generelle Voraussetzung für
das Funktionieren des Sensors ist damit, dass der
Analyt mit dem wenigstens einen Farbstoff in eine
solche direkte oder indirekte Wechselwirkung tre-
ten kann. Bei einem erfindungsgemäßen Sensor,
bei dem etwa Farbstoff und Pufferlösung im Inne-
ren des mindestens einen Hohlfaserabschnittes vor-

liegen, muss der Analyt das Gemisch aus Farbstoff
und Pufferlösung erreichen können.

[0023] Beispiele für Analyte sind Gase in gasförmi-
gen Gemischen oder in Flüssigkeiten gelöste Gase.
Beispielsweise kann in Wasser gelöstes Gas, etwa
Schwefeldioxid, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid oder
Ammoniak durch einen erfindungsgemäßen Sensor
erfasst werden. So ist das in Wasser basisch reagie-
rende Ammoniak ein Beispiel, bei dem als Farbstoff
für den Sensor ein Farbstoff mit pH-Wert-abhängi-
gem optischem Verhalten gewählt werden kann. In
Abhängigkeit von der Konzentration des in der Pro-
be gelösten Ammoniaks stellt sich innerhalb des Me-
diums ein pH-Wert ein, welcher aus dem optischen
Verhalten des Farbstoffs bestimmt werden kann. Indi-
rekt ist so ein Rückschluss auf die Ammoniakkonzen-
tration möglich. Selbstverständlich ist eine direkte Ka-
librierung der Ammoniakkonzentration gegen das op-
tische Verhalten möglich, eine tatsächliche Bestim-
mung eines pH-Wertes ist dann nicht erforderlich.
Das eben angeführte Beispiel des Ammoniak-Nach-
weises ist auch ein Beispiel für eine indirekte Wech-
selwirkung zwischen dem Farbstoff und dem Analy-
ten, hier also dem Ammoniak. Die Wechselwirkung
geschieht hier über eine mit dem Farbstoff vermisch-
te Pufferlösung, indem der Analyt den pH-Wert der
Pufferlösung ändert, und das optische Verhalten des
Farbstoffs vom pH-Wert seiner Umgebung, hier al-
so der Pufferlösung, abhängt. Analoge Aussagen gel-
ten auch für Schwefeldioxid und weitere Gase. Ein
Beispiel für einen Farbstoff mit einem pH-Wert-ab-
hängigen Fluoreszenzverhalten, mit dem Kohlendi-
oxid nachzuweisen ist, ist Hydroxypyrentrisulfonsäu-
re (HPTS). Zur Messung von Schwefeldioxid kann et-
wa Bromkresolrot verwendet werden. Für den quan-
titativen Nachweis von Ammoniak kann Bromthymol-
blau oder Bromphenolblau eingesetzt werden. Zahl-
reiche weitere Farbstoffe und ihre Einsatzmöglichkei-
ten für den quantitativen Nachweis unterschiedlichs-
ter Stoffe sind dem Fachmann hinreichend bekannt.

[0024] Es sei noch darauf hingewiesen, dass zur ex-
pliziten quantitativen Bestimmung des Analyten aus
dem optischen Verhalten des wenigstens einen Farb-
stoffs über eine entsprechende Kalibrierung diver-
se Möglichkeiten bekannt sind. So kann etwa ei-
ne Relaxationszeit einer Lumineszenz des wenigs-
tens einen Farbstoffs gegen Partialdruck oder Kon-
zentration des Analyten kalibriert werden. Statt die
Relaxationszeit selbst zu benutzen, können auch
davon abhängige, mit unter experimentell einfacher
und unmittelbarer zu bestimmende Größen genutzt
werden, wie zum Beispiel Quotienten von Integra-
len über den Zeitverlauf von Lumineszenzsignalen
oder Phasenverschiebungen zwischen einem mo-
dulierten Anregungssignal und der Lumineszenzant-
wort des Farbstoffs. Diese und weitere Möglichkei-
ten sind im Stand der Technik hinreichend beschrie-
ben, beispielsweise in der deutschen Patentanmel-
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dung DE 10 2011 055 272 A1 und den darin zitierten
Schriften.

[0025] Erfindungsgemäße Sensoren können aber
auch zum quantitativen Nachweis anderer gelöster
Stoffe, auch von Ionen, verwendet werden.

[0026] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Sensors ist der mindestens eine Hohlfaserab-
schnitt in eine Trägersubstanz eingebettet. Bevorzugt
wird eine Vielzahl von Hohlfaserabschnitten verwen-
det, und die Trägersubstanz fixiert dabei die Hohlfa-
serabschnitte relativ zueinander. In diesem Fall muss
der Analyt in der Lage sein, durch die Trägersubstanz
hindurch zu dem Medium im Inneren des mindes-
tens einen Hohlfaserabschnittes zu gelangen. Dies
kann beispielsweise durch Diffusion des Analyten in
die Trägersubstanz geschehen. In diesem Zusam-
menhang ist in einer Ausführungsform die Trägersub-
stanz gaspermeabel. In Ausgestaltungen ist die Trä-
gersubstanz hydrophob. In speziellen Ausgestaltun-
gen ist die Trägersubstanz ein Polymer oder ein Sili-
kon.

[0027] In einer speziellen Ausführungsform beinhal-
tet der Sensor eine hygroskopische Substanz. Sol-
che Ausführungsformen lassen sich in gasförmigen
Proben, etwa an der Atmosphäre, einsetzen. Die hy-
groskopische Substanz nimmt aus der Probe Was-
ser auf, welches in der Probe etwa als Wasserdampf
vorliegt. Damit wird für den wenigstens einen Farb-
stoff eine wässrige Umgebung erzeugt. Es können
daher Farbstoffe und Zusätze wie etwa Puffer ver-
wendet werden, welche sonst auf wässrige Proben
beschränkt sind, um Messungen in der Gasphase
vorzunehmen. Vorzugsweise ist die hygroskopische
Substanz mit dem wenigstens einen Farbstoff ver-
mischt.

[0028] In bestimmten Ausführungsformen des er-
findungsgemäßen Sensors ist der mindestens eine
Hohlfaserabschnitt aus Glas, d.h. es handelt sich
um einen Abschnitt einer Glashohlfaser. Glas be-
sitzt eine hinreichend hohe mechanische Stabilität,
um das durch den osmotischen Druck bedingte, vor-
stehend erwähnte Anschwellen des Mediums wirk-
sam mechanisch einzuschränken. Es können für die
Hohlfasern aber auch andere Materialien verwendet
werden, welche eine zur wirksamen mechanischen
Einschränkung des Anschwellens des Mediums hin-
reichende mechanische Stabilität aufweisen. Unter
einer wirksamen mechanischen Einschränkung des
Anschwellens des Mediums wird dabei verstanden,
dass die durch den osmotischen Druck bedingte Vo-
lumenänderung des Mediums auf einen Wert limi-
tiert wird, bei welchem ein durch diese Volumenän-
derung bedingter Messfehler unter einem vom Her-
steller bzw. Benutzer des Sensors festgelegten Wert
bleibt, etwa ein relativer Messfehler unter 5%, bevor-
zugt unter 1% und besonders bevorzugt unter 0,1%.

[0029] In einer anderen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Sensors sind die Hohlfaserabschnit-
te nicht in einer Trägersubstanz fixiert, sondern da-
zu vorgesehen, in einer Probe dispergiert zu werden.
Die Hohlfaserabschnitte sind dann innerhalb der Pro-
be beweglich. Insbesondere können die Hohlfaser-
abschnitte in der Probe schwimmen oder schweben.
Vorzugsweise sind die Enden der Hohlfaserabschnit-
te dabei verschlossen, und das Material der Hohlfa-
serabschnitte selbst ist für den Analyten durchlässig.
Hohlfaserabschnitte aus für den Analyten durchlässi-
gem Material sind natürlich auch in Ausführungsfor-
men denkbar, in denen der mindestens eine Hohlfa-
serabschnitt in eine Trägersubstanz eingebettet ist.
Dabei können die Enden des mindestens einen Hohl-
faserabschnitts offen oder verschlossen sein.

[0030] Unabhängig davon, ob der mindestens eine
Hohlfaserabschnitt in eine Trägersubstanz eingebet-
tet ist oder dafür vorgesehen ist, direkt in eine Probe
eingebracht zu werden, können die Enden des min-
destens einen Hohlfaserabschnitts durch jeweils ei-
nen Pfropfen verschlossen sein. Ein solcher Pfrop-
fen kann etwa aus einem Klebstoff, einem Polymer,
einem Silikon oder einem Wachs bestehen. Die En-
den des mindestens einen Hohlfaserabschnitts kön-
nen auch durch Kappen verschlossen sein; solche
Kappen können beispielsweise mit dem Hohlfaser-
abschnitt verklebt sein, oder lediglich auf die En-
den des Hohlfaserabschnitts aufgesteckt und dort
reibschlüssig gehaltert sein.Diese Möglichkeiten zum
Verschluss der Enden des mindestens einen Hohl-
faserabschnitts sind prinzipiell stets möglich, bieten
sich aber insbesondere bei Hohlfaserabschnitten an,
welche aus Glas oder einem nicht thermoplastischen
Kunststoff wie beispielsweise Polyurethan (PU) oder
Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehen. Das Material
der Pfropfen oder der Kappen kann für den Analyten
durchlässig sein.

[0031] Alternativ kann der mindestens eine Hohlfa-
serabschnitt selbst so geformt sein, dass die En-
den des mindestens einen Hohlfaserabschnitts ver-
schlossen sind. Bestehen die Hohlfaserabschnitte et-
wa aus einem thermoplastischen Kunststoff, wie bei-
spielsweise Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Po-
lyvinylidenfluorid (PVDF) oder Polyethersulfon(PES),
so können die Enden eines Hohlfaserabschnitts
durch Quetschen mit einem Werkzeug hinreichend
hoher Temperatur verschlossen werden. In diesem
Zusammenhang ist eine Temperatur dann hinrei-
chend hoch, wenn bei dieser Temperatur der jeweili-
ge Kunststoff plastisch deformierbar ist, so dass das
Material des Hohlfaserabschnitts durch das Werk-
zeug deformiert werden kann; die hierfür erforderli-
che Temperatur hängt vom jeweiligen Kunststoff ab.
Durch die Deformation des Materials des Hohlfaser-
abschnitts an den Enden des Hohlfaserabschnitts re-
sultiert in dem beschriebenen Fall eine Form des
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Hohlfaserabschnitts, bei der die Enden des Hohlfa-
serabschnitts verschlossen sind.

[0032] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung eines Sensors zum quantitativen Nachweis
eines Analyten in einer Probe umfasst die folgenden
Schritte:
Mindestens eine Hohlfaser wird mit einem Medium
befüllt. Das Medium ist dabei von der vorstehend be-
schriebenen Art, das heißt, das Medium enthält we-
nigstens einen Farbstoff, der ein optisches Verhalten
aufweist, welches innerhalb des Sensors durch den
Analyten beeinflussbar ist, und das Medium weist ei-
ne Osmolalität auf, welche größer ist als eine vorge-
gebene maximale Probenosmolalität, für die der Sen-
sor vorgesehen ist.

[0033] Die mindestens eine, nunmehr befüllte, Hohl-
faser wird in Hohlfaserabschnitte zerteilt. Das Zer-
teilen kann beispielsweise durch Schneiden, Sägen,
Stanzen oder Brechen erfolgen. Besteht die Hohl-
faser aus einem thermoplastischen Kunststoff, so
kann das Zerteilen der Hohlfaser auch dadurch ge-
schehen, dass Abschnitte der Hohlfaser vom Rest
der Hohlfaser durch ein Werkzeug hinreichend hoher
Temperatur abgequetscht werden. Dabei werden zu-
gleich die Enden der so entstehenden Hohlfaserab-
schnitte deformiert, so dass die Enden dieser Hohlfa-
serabschnitte verschlossen sind. In diesem Zusam-
menhang ist eine Temperatur dann hinreichend hoch,
wenn bei dieser Temperatur der jeweilige Kunststoff
plastisch deformierbar ist, so dass das Material der
Hohlfaser durch das Werkzeug deformiert werden
kann; die hierfür erforderliche Temperatur hängt vom
jeweiligen Kunststoff ab. Als Werkzeug zum Abquet-
schen kann beispielsweise ein Draht verwendet wer-
den; der Draht kann über einen durch ihn getriebe-
nen elektrischen Strom auf die erforderliche Tempe-
ratur gebracht und auf dieser Temperatur gehalten
werden.

[0034] Die Hohlfaserabschnitte werden mit einer
Trägersubstanz vermischt, etwa durch Rühren; die
Trägersubstanz liegt dabei in einer fluiden Form, bei-
spielsweise als Gel oder als Flüssigkeit, vor. Das Ge-
misch aus Hohlfaserabschnitten und Trägersubstanz
wird über eine Fläche verteilt, schließlich wird die
Trägersubstanz ausgehärtet. Die Hohlfaserabschnit-
te sind damit in der Trägersubstanz fixiert.

[0035] Die Fläche, über die das Gemisch aus Hohl-
faserabschnitten und Trägersubstanz verteilt wird,
kann die Oberfläche einer Platte sein, welche als Trä-
gerplatte für den Sensor fungieren soll. Es ist dabei
denkbar, dass das Gemisch aus Hohlfaserabschnit-
ten und Trägersubstanz großflächig über eine Platte
verteilt wird, die Trägersubstanz dann gehärtet wird,
und anschließend aus der Platte einzelne Sensoren
etwa durch Schneiden, Sägen, Stanzen oder Bre-

chen erhalten werden. In der Platte können dazu Soll-
bruchstellen vorgesehen sein.

[0036] In Ausführungsformen des Verfahrens ist die
Trägersubstanz ein Polymer oder ein Silikon. Das
Aushärten der Trägersubstanz kann in diesem Fall
das Vernetzen der Polymerketten oder Silikonketten
umfassen.

[0037] Die fluide Form der Trägersubstanz ist in Aus-
führungsformen dadurch gebildet, dass die Träger-
substanz in einem Lösungsmittel gelöst ist. Das Aus-
härten der Trägersubstanz wird dann dadurch be-
wirkt, dass die Lösung der Trägersubstanz getrock-
net wird. Insbesondere kann das Lösungsmittel ab-
gedampft werden. Handelt es sich bei der Trägersub-
stanz um ein Polymer oder ein Silikon, so kann das
Polymer oder Silikon insbesondere in einem organi-
schen Lösungsmittel gelöst sein, welches zum Aus-
härten der Trägersubstanz abgedampft wird. Beispie-
le für geeignete Lösungsmittel sind Toluol, Tetrahy-
drofuran (THF), Hexan, Cyclohexan, Chloroform und
Octan.

[0038] Entsprechend der oben diskutierten Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Sensors kann
der Farbstoff im Medium mit einer Pufferlösung ver-
mischt sein.

[0039] In Ausprägungen des Verfahrens werden
zum Befüllen der mindestens einen Hohlfaser Kapil-
larkräfte ausgenutzt. Dazu wird ein Ende der mindes-
tens einen Hohlfaser in einen Vorrat des Mediums
eingetaucht. Durch die Kapillarkräfte wird dann Me-
dium mit Farbstoff in das Innere der Hohlfaser ge-
zogen. Je nach Ausgestaltung des Verfahrens kann
das Befüllen der mindestens einen Hohlfaser durch
zusätzliche Maßnahmen unterstützt werden, etwa
durch Pumpen.

[0040] In einer Ausgestaltung des Verfahrens wird
eine Vielzahl von Hohlfasern zeitgleich befüllt. Die
Hohlfasern liegen dabei als ein Bündel vor. Ein Ende
des Bündels und damit jeweils ein Ende der das Bün-
del bildenden Hohlfasern wird in den Vorrat des Me-
diums getaucht. Auf diese Weise werden die Hohlfa-
sern unter Ausnutzung von Kapillarkräften befüllt, wie
vorstehend erwähnt. Das Medium dringt in das Bün-
del aber auch in die Zwischenräume zwischen den
Hohlfasern ein, d. h. es befindet sich nach dem Befül-
len Medium auf der Außenseite der Hohlfasern. Die-
ses wird in einem folgenden Schritt abgewaschen, je-
doch werden zuvor, um das Medium im Inneren der
Hohlfasern vor dem Waschvorgang zu schützen, die
Enden der Hohlfasern verschlossen.

[0041] Nach dem Abwaschen des Mediums von der
Außenseite der Hohlfasern werden die Hohlfasern
zu Hohlfaserabschnitten zerteilt und weiterverarbeitet
wie zuvor bereits beschrieben.
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[0042] Das Medium kann weitere Stoffe enthalten.
Insbesondere erlaubt das erfindungsgemäße Verfah-
ren die Herstellung eines erfindungsgemäßen Sen-
sors.

[0043] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erörtert.

[0044] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht einer Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Sensors.

[0045] Fig. 2 zeigt schematisch das Befüllen einer
Hohlfaser.

[0046] Fig. 3 zeigt schematisch das Befüllen eines
Bündels von Hohlfasern.

[0047] Fig. 4 zeigt schematisch einen Hohlfaserab-
schnitt.

[0048] Fig. 5 zeigt schematisch einen erfindungsge-
mäßen Sensor in einer Probe.

[0049] Fig. 6 zeigt schematisch eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Sensors, bei dem die
Hohlfaserabschnitte des Sensors in einer Probe dis-
pergiert sind.

[0050] Fig. 7 zeigt schematisch einen Hohlfaserab-
schnitt, dessen Enden durch Pfropfen verschlossen
sind.

[0051] Fig. 8 zeigt schematisch einen Hohlfaserab-
schnitt, dessen Enden durch Kappen verschlossen
sind.

[0052] Fig. 9 zeigt schematisch einen Hohlfaserab-
schnitt, der so geformt ist, dass seine Enden ver-
schlossen sind.

[0053] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Sensors 1.
Hohlfaserabschnitte 4 sind in eine Trägersubstanz
eingebettet, welche hier ein Polymer 10 ist. Die Hohl-
faserabschnitte 4 sind mit einem Medium 3 befüllt.
Das Medium enthält einen hier nicht explizit gezeig-
ten Farbstoff 2, der ein optisches Verhalten aufweist,
welches innerhalb des Sensors 1 durch einen Ana-
lyten beeinflussbar ist. Das Polymer 10 ist auf einer
Trägerplatte 11 angeordnet. Auf der der Trägerplat-
te 11 gegenüberliegenden Seite des Polymers 10 ist
das Polymer 10 mit einer Deckschicht 12 bedeckt.

[0054] Beispielsweise kann die Trägerplatte 11 für
die bei der Messung mittels des Sensors 1 auftreten-
den Lichtwellenlängen transparent sein. Handelt es
sich bei dem optischen Verhalten des Farbstoffs 2 et-
wa um eine Lumineszenz, so sollte also die Träger-

platte 11 für das Licht durchlässig sein, welches zur
Anregung der Lumineszenz genutzt wird und durch-
lässig für das Lumineszenzlicht. Vorteilhaft ist in die-
sem Fall die Deckschicht 12 für das zur Anregung
der Lumineszenz verwendete Licht sowie für das
Lumineszenzlicht reflektierend ausgebildet. Alterna-
tiv kann natürlich auch die Deckschicht 12 für die
entsprechenden Lichtwellenlängen durchlässig sein,
und dafür ist dann die Trägerplatte 11 für diese Licht-
wellenlängen reflektierend ausgebildet.

[0055] In jedem Fall müssen das Polymer 10, und
vorteilhaft auch die Trägerplatte 11 und / oder die
Deckschicht 12 für den Analyten durchlässig sein,
so dass der Analyt das Medium 3 in den im Poly-
mer 10 eingebetteten Hohlfaserabschnitten 4 errei-
chen kann.

[0056] Die Enden 4a und 4b eines jeden Hohlfaser-
abschnitts 4 sind in der gezeigten Ausführungsform
offen. Durch diese offenen Enden 4a und 4b ist das
Medium 3 in den Hohlfaserabschnitten 4 auf jeden
Fall zugänglich, sobald der Analyt in das Polymer 10
eingedrungen ist. Zusätzlich kann auch das Materi-
al der Hohlfaserabschnitte 4 selbst für den Analyten
durchlässig sein.

[0057] Eine Schichtdicke 15 der die Hohlfaserab-
schnitte 4 enthaltenden Schicht der Trägersubstanz,
hier des Polymers 10, beträgt in typischen Ausfüh-
rungsformen 200 µm bis 300 µm; die Erfindung ist je-
doch ausdrücklich nicht auf diesen Schichtdickenbe-
reich beschränkt.

[0058] Prinzipiell kann ein erfindungsgemäßer Sen-
sor auch ohne Trägerplatte 11 und Deckschicht 12 ar-
beiten, das bedeutet insbesondere, die Erfindung ist
nicht auf die gezeigte Ausführungsform beschränkt.
Die genannten Elemente haben jedoch Vorteile. So
kann eine Trägerplatte 11, etwa aus Glas oder Kunst-
stoff, die Schicht aus dem Polymer 10 mit eingebet-
teten Hohlfaserabschnitten 4 mechanisch stabilisie-
ren, so dass der Sensor 1 einfacher zu handhaben
und widerstandsfähiger gegen Beschädigung wird.
Auch die Deckschicht 12 kann einen mechanischen
Schutz für die Schicht aus dem Polymer 10 bilden. Ei-
ne für das Lumineszenzlicht reflektierend ausgebilde-
te Deckschicht 12 erhöht die Empfindlichkeit des Ver-
fahrens, da eine höhere Intensität des Lumineszenz-
lichts für die Auswertung zur Verfügung steht, wenn
Lumineszenzlicht von der Deckschicht 12 zu einem
Detektor reflektiert wird. Analoges gilt für den Fall ei-
ner reflektierend ausgebildeten Trägerplatte 11.

[0059] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung der
Befüllung einer Hohlfaser 5. Ein Ende 5a der Hohlfa-
ser 5 ist in einen Vorrat des Mediums 3 getaucht. Ein
Vorratsbehälter 12 für das Medium 3 ist dabei symbo-
lisch gezeigt. Das Medium 3 enthält den Farbstoff 2.
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[0060] Durch Kapillarkräfte wird ein Teil des Medi-
ums 3 mit Farbstoff 2 in die Hohlfaser 5 eingesogen.
Nach Abschluss des Befüllungsvorgangs liegt eine
mit Medium 3 und Farbstoff 2 gefüllte Hohlfaser 5 vor,
welche dann in Hohlfaserabschnitte 4 zerteilt werden
kann.

[0061] Fig. 3 entspricht weitgehend der Fig. 2, nur
wird hier ein Bündel 6 von Hohlfasern 5 mit dem den
Farbstoff 2 enthaltenden Medium 3 befüllt. Jede Hohl-
faser 5 des Bündels 6 ist mit einem Ende 5a in einen
Vorrat des Mediums 3 getaucht. Das Bündel 6 kann
eine einfache Zusammenpackung von Hohlfasern 5
sein, es ist aber auch möglich, dass die Hohlfasern
5 in dem Bündel 6 umeinander verdrillt sind, so dass
das Bündel 6 eine Art Garn bildet.

[0062] Werden mehrere zu einem Bündel 6 zusam-
mengefasste Hohlfasern 5 befüllt, so dringt Medium
3 auch in die Zwischenräume zwischen den Hohlfa-
sern 5 im Bündel 6 ein. Vor der Zerteilung der befüll-
ten Hohlfasern 5 in Hohlfaserabschnitte 4 wird das
Bündel daher gewaschen oder gespült, um das sich
in diesen Zwischenräumen und somit an den Außen-
seiten der Hohlfasern 5 befindliche Medium 3 zu ent-
fernen. Um das im Inneren der Hohlfasern befindliche
Medium 3 bei dem Wasch- oder Spülvorgang davor
zu schützen, aus den Hohlfasern 5 wieder entfernt zu
werden, werden die Enden 5a und 5b der Hohlfasern
5 vor dem Wasch- bzw. Spülvorgang verschlossen.
Die derart gereinigten Hohlfasern 5 werden dann in
Hohlfaserabschnitte 4 zerteilt.

[0063] Fig. 4 zeigt in schematischer Darstellung ei-
nen Schnitt durch eine Ausgestaltung eines Hohl-
faserabschnitts 4, wie er in dem erfindungsgemä-
ßen Sensor verwendet werden kann. Im Inneren des
Hohlfaserabschnitts 4 befindet sich Farbstoff 2 ent-
haltendes Medium 3. Der erfindungsgemäße Sensor
1 umfasst zumindest einen Hohlfaserabschnitt 4, bei-
spielsweise der hier gezeigten Ausgestaltung, bevor-
zugt eine Vielzahl Hohlfaserabschnitte 4. Bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren werden mit Medium 3
und Farbstoff 2 befüllte Hohlfaserabschnitte 4 in ei-
ne Trägersubstanz, beispielsweise ein Polymer 10
oder ein Silikon, eingerührt, welche nach Aufbringen
auf einen Träger ausgehärtet wird. In einer Ausfüh-
rungsform beträgt ein Außendurchmesser 16 eines
solchen Hohlfaserabschnitts 10 µm bis 12 µm, ein In-
nendurchmesser 17 zwischen 5 µm und 6 µm, und
eine Länge 18 des Hohlfaserabschnitts zwischen 0,
5 mm und 1 mm. Es sei betont, dass die Erfindung
nicht auf diese Abmessungen der Hohlfaserabschnit-
te 4 beschränkt ist.

[0064] Fig. 5 zeigt schematisch eine Probe 7 in
einem Probenbehälter 13. Ein erfindungsgemäßer
Sensor 1 ist im Inneren des Probenbehälters 13 an-
geordnet und in Kontakt mit der Probe 7. Insbesonde-
re kann der in der Probe 7 enthaltene, mit dem Sen-

sor 1 nachzuweisende Analyt so in das Polymer 10,
in die Hohlfaserabschnitte 4 und letztlich in das Me-
dium 3 gelangen, um das optische Verhalten des im
Medium 3 enthaltenen Farbstoffs 2 zu beeinflussen.
Zur Untersuchung des optischen Verhaltens werden
optische Verfahren verwendet. Symbolisch ist hier
ein Ende eines Lichtleiters 14 gezeigt. Handelt es
sich bei dem optischen Verhalten etwa um eine Lumi-
neszenzerscheinung, so kann über den Lichtleiter 14
Licht zur Anregung der Lumineszenz zum Sensor 1
und damit letztlich zum Farbstoff 2 gelangen, und Lu-
mineszenzlicht kann vom Farbstoff 2 über den Licht-
leiter 14 zur Auswertung geführt werden.

[0065] Fig. 6 zeigt eine Probe 7 in einem Proben-
behälter 13. In der hier gezeigten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Sensors 1 ist die Vielzahl
von Hohlfaserabschnitten 4 des Sensors 1 in der Pro-
be 7 dispergiert. In der gezeigten Ausführungsform
sind die Enden 4a, 4b der Hohlfaserabschnitte 4 ver-
schlossen und das Material der Hohlfaserabschnitte
4 ist für den Analyten durchlässig.

[0066] Ferner ist eine beispielhafte Messanordnung
20 gezeigt, welche zur Erfassung des optischen Ver-
haltens des in den Hohlfaserabschnitten 4 innerhalb
des Mediums 3 enthaltenen wenigstens einen Farb-
stoffs vorgesehen ist. Die Messanordnung 20 um-
fasst eine Steuer- und Auswerteeinheit 22, dieser
zugehörige Lichtquellen 24 und eine ebenfalls der
Steuer- und Auswerteeinheit 22 zugehörige Kame-
ra 26. Die Lichtquellen 24 liefern dabei Licht für
die Auswertung des optischen Verhaltens des Farb-
stoffs, beispielsweise Licht zur Anregung einer Lumi-
neszenzerscheinung des Farbstoffs. Die Steuer- und
Auswerteeinheit 22 wertet mit der Kamera 26 aufge-
nommene Bilder der Probe 7 samt dem darin befindli-
chen Sensor 1 aus und kann dadurch eine quantitati-
ve Bestimmung des Analyten ortsaufgelöst durchfüh-
ren. Die aufgenommenen Bilder enthalten Informa-
tionen über das optische Verhalten, etwa hinsichtlich
der Lumineszenz, des Farbstoffs in einem jeweiligen
Hohlfaserabschnitt 4 an einem jeweiligen Ort inner-
halb der Probe 7. Bei der Auswertung der aufgenom-
menen Bilder greift die Steuer- und Auswerteeinheit
22 vorteilhaft auf in der Steuer- und Auswerteeinheit
22 abgespeicherte Kalibrierdaten 23 des Sensors 1
zurück.

[0067] Die beispielhafte Messanordnung 20 zeigt ei-
ne prinzipielle Möglichkeit, wie eine Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Sensors 1 genutzt werden
kann. Der erfindungsgemäße Sensor ist jedoch nicht
auf die Verwendung mit einer Messanordnung der
gezeigten Art beschränkt. Wichtig für den Einsatz
des erfindungsgemäßen Sensors ist lediglich, dass
ein analytabhängiges optisches Verhalten des in dem
mindestens einen Hohlfaserabschnitt 4 befindlichen
Farbstoffs untersucht werden kann.
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[0068] Fig. 7 zeigt schematisch eine Ausgestaltung
eines Hohlfaserabschnitts 4, wie sie bei dem erfin-
dungsgemäßen Sensor verwendet werden kann. Im
Inneren des Hohlfaserabschnitts 4 befindet sich Farb-
stoff 2 enthaltendes Medium 3. Bei dem gezeigten
Hohlfaserabschnitt 4 sind die Enden 4a und 4b des
Hohlfaserabschnitts 4 jeweils durch einen Pfropfen
4c verschlossen.

[0069] Fig. 8 zeigt schematisch eine weitere Ausge-
staltung eines Hohlfaserabschnitts 4, wie sie bei dem
erfindungsgemäßen Sensor verwendet werden kann.
Im Inneren des Hohlfaserabschnitts 4 befindet sich
Farbstoff 2 enthaltendes Medium 3. Bei dem gezeig-
ten Hohlfaserabschnitt 4 sind die Enden 4a und 4b
des Hohlfaserabschnitts 4 jeweils durch einen Kap-
pe 4d verschlossen. Die Kappe 4d kann beispiels-
weise mit dem Hohlfaserabschnitt 4 verklebt sein. Es
ist aber auch denkbar, dass die Kappen 4d auf die
Enden 4a bzw. 4b des Hohlfaserabschnitts 4 aufge-
steckt sind und dort reibschlüssig gehaltert werden.

[0070] Fig. 9 zeigt schematisch eine weitere Aus-
gestaltung eines Hohlfaserabschnitts 4, wie sie bei
dem erfindungsgemäßen Sensor verwendet werden
kann. Im Inneren des Hohlfaserabschnitts 4 befindet
sich Farbstoff 2 enthaltendes Medium 3. Der gezeigte
Hohlfaserabschnitt 4 weist eine Form auf, durch wel-
che die Enden 4a und 4b des Hohlfaserabschnitts 4
geschlossen sind. Eine solche Form kann beispiels-
weise durch plastische Deformation des Materials
des Hohlfaserabschnitts 4 ausgebildet werden. Hier-
zu kann das Material der Hohlfaserabschnitts 4 lo-
kal einer erhöhten Temperatur ausgesetzt werden,
etwa, indem zur Deformation ein beheiztes Werkzeug
verwendet wird. Die erwähnte Temperatur muss da-
bei so hoch sein, dass das Material des Hohlfaserab-
schnitts 4 bei dieser Temperatur plastisch ist. Insbe-
sondere ist dieses Vorgehen dann möglich, wenn der
Hohlfaserabschnitt 4 aus einem thermoplastischen
Kunststoff besteht. Selbstverständlich sollten durch
die erhöhte Temperatur weder der Farbstoff 2 noch
Bestandteile des Mediums 3 soweit geschädigt wer-
den, dass die Funktionalität des Sensors beeinträch-
tigt wird.
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Patentansprüche

1.   Sensor (1) zum quantitativen Nachweis eines
Analyten in einer Probe (7), wobei der Sensor (1) zu-
mindest
wenigstens einen Farbstoff (2), der ein optisches Ver-
halten aufweist, welches innerhalb des Sensors (1)
durch den Analyten beeinflussbar ist, und
ein Medium (3), das den Farbstoff (2) enthält, um-
fasst,
gekennzeichnet durch
mindestens einen Hohlfaserabschnitt (4), in dessen
Innerem sich das Medium (3) befindet, und durch
eine Osmolalität im Medium (3), welche größer ist als
eine vorgegebene maximale Probenosmolalität, für
die der Sensor (1) vorgesehen ist.

2.  Sensor (1) nach Anspruch 1, wobei der Farbstoff
mit einer Pufferlösung vermischt ist.

3.   Sensor (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Osmolalität im Medium (3) durch
Zusatz wenigstens einer Substanz zum Medium (3)
eingestellt ist.

4.   Sensor (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das optische Verhalten des wenigs-
tens einen Farbstoffs (2) mindestens eine Lumines-
zenz oder eine Farbe oder eine Lichtreflektion oder
eine Lichtabsorption oder eine Polarisation beinhal-
tet.

5.    Sensor (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Hohlfaserab-
schnitt (4) der Abschnitt einer Glashohlfaser ist.

6.  Sensor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Material desmindestens einen
Hohlfaserabschnitts (4) für den Analyten permeabel
ist.

7.  Sensor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche , wobei der Sensor (1) eine hygroskopische
Substanz beinhaltet.

8.   Sensor (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der mindestens eine Hohlfaserab-
schnitt (4) in eine Trägersubstanz(10) eingebettet ist.

9.  Sensor (1) nach Anspruch 8, wobei die Träger-
substanz(10) gaspermeabel ist.

10.  Sensor (1) nach Anspruch 8 oder 9, wobei die
Trägersubstanz(10) hydrophob ist.

11.  Sensor (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
wobei die Trägersubstanz ein Polymer (10) oder ein
Silikon ist.

12.  Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei Enden (4a, 4b) des mindestens einen Hohlfa-
serabschnitts (4) offen sind.

13.   Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei Enden (4a, 4b) des mindestens einen Hohl-
faserabschnitts (4) durch jeweils einen Pfropfen (4c)
oder eine Kappe (4d) verschlossen sind.

14.   Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei der mindestens eine Hohlfaserabschnitt (4)
so geformt ist, dass Enden (4a, 4b) des mindestens
einen Hohlfaserabschnitts (4) verschlossen sind.

15.  Sensor (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Sensor (1) eine Vielzahl von Hohl-
faserabschnitten (4) umfasst, in deren Innerem sich
das Medium (3) befindet.

16.   Verfahren zur Herstellung eines Sensors (1)
zum quantitativen Nachweis eines Analyten in einer
Probe (7), umfassend die Schritte:
a) Befüllen mindestens einer Hohlfaser (5) mit einem
Medium (3), wobei das Medium (3) wenigstens einen
Farbstoff (2) enthält, der ein optisches Verhalten auf-
weist, welches innerhalb des Sensors (1) durch den
Analyten beeinflussbar ist, und wobei das Medium (3)
eine Osmolalität aufweist, welche größer ist als ei-
ne vorgegebene maximale Probenosmolalität, für die
der Sensor (1) vorgesehen ist;
b) Zerteilen der befüllten mindestens einen Hohlfaser
(5) in Hohlfaserabschnitte (4);
c) Vermischen der Hohlfaserabschnitte (4) mit einer
fluiden Form einer Trägersubstanz (10);
d) Verteilen der mit der Trägersubstanz (10) ver-
mischten Hohlfaserabschnitte (4) über eine Fläche;
und
e) Aushärten der Trägersubstanz (10).

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei der Farb-
stoff (2) mit einer Pufferlösung vermischt ist.

18.   Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, wobei
das Befüllen der mindestens einen Hohlfaser (5) mit
dem Medium (3) Kapillarkräfte ausnutzt, und dabei
ein Ende (5a) der mindestens einen Hohlfaser (5) in
einen Vorrat des Mediums (3) eingetaucht wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei eine Viel-
zahl von Hohlfasern (5) in Form eines Bündels (6) mit
einem Ende (5a) in den Vorrat des Mediums (3) ein-
getaucht wird, nach dem Befüllen der Hohlfasern (5)
mit dem Medium (3) die Enden (5a, 5b) der Hohlfa-
sern (5) verschlossen werden, und das zwischen den
Hohlfasern (5) befindliche Medium (3) abgewaschen
wird, ehe die Hohlfasern (5) gemäß Schritt b in Hohl-
faserabschnitte (4) zerteilt werden.
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20.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
19, wobei die Trägersubstanz ein Polymer (10) oder
ein Silikon ist.

21.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
20, wobei das Zerteilen der befüllten Hohlfaser (5)
in Hohlfaserabschnitte (4) dadurch geschieht, dass
Hohlfaserabschnitte (4) von der Hohlfaser (5) durch
ein Werkzeug abgequetscht werden, welches eine
Temperatur aufweist, bei welcher das Material der
Hohlfaser (5) plastisch deformierbar ist.

22.  Verwendung eines Sensors (1) nach Anspruch
15, wobei die Vielzahl der Hohlfaserabschnitte (4) in
der Probe (7) dispergiert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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